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BFH: Unterjähriger Wechsel zur Fahrtenbuchmethode ist unzulässig 

 

 

Zusammenfassung 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit kürzlich veröffentlichtem Urteil (Az. VI R 35/12) ent-

schieden, dass ein unterjähriger Wechsel von der 1%-Regelung zur Fahrtenbuchme-

thode für dasselbe Fahrzeug nicht zulässig ist. Wir bitten um Kenntnisnahme. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der BFH hat mit kürzlich veröffentlichtem Urteil (Az.: VI R 35/12) entschieden, dass die 

Fahrtenbuchmethode nur dann zu Grunde zu legen ist, wenn der Arbeitnehmer das 

Fahrtenbuch für den gesamten Veranlagungszeitraum führt, in dem er das Fahrzeug 

nutzt; ein unterjähriger Wechsel von der 1%-Regelung zur Fahrtenbuchmethode für 

dasselbe Fahrzeug ist nicht zulässig. 

 

Hintergrund: Der Wert der privaten Nutzung eines Fahrzeugs ist nach § 8 Abs. 2 Satz 2 

EStG mittels der 1%-Regelung zu ermitteln. Nach § 8 Abs. 2 Satz 4 EStG kann der 

Wert der privaten Nutzung eines betrieblichen Fahrzeugs zu privaten Fahrten, statt mit 

der 1%-Regelung aber auch mit dem auf die private Nutzung und die Nutzung zu Fahr-

ten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte entfallenden Teil der "gesamten Kraftfahr-

zeugaufwendungen" angesetzt werden, wenn die durch das Kraftfahrzeug "insgesamt 

entstehenden Aufwendungen" durch Belege und das Verhältnis der privaten Fahrten 

und der Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zu den übrigen Fahrten durch ein 

ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nachgewiesen werden. 
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Dem Urteil lag folgender Sachverhalt zugrunde: Streitig war, ob der Kläger (Arbeitneh-

mer) hinsichtlich der Besteuerung seiner privaten Dienstwagennutzung von der 1%-

Regelung zur Fahrtenbuchmethode auch im laufenden Kalenderjahr wechseln kann.  

 

Die Revision des Klägers gegen das Urteil des FG wies der BFH als unbegründet zu-

rück und führte in den Urteilsgründen u.a. aus, dass ein ordnungsgemäßes Fahrten-

buch sicherzustellen habe, dass der Nachweis des zu versteuernden Privatanteils an 

der Gesamtfahrleistung eine hinreichende Gewähr für dessen Vollständigkeit und Rich-

tigkeit bieten und mit vertretbarem Aufwand auf seine materielle Richtigkeit hin über-

prüfbar sein müsse. Deshalb müsse ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch zeitnah und in 

geschlossener Form geführt werden, um so nachträgliche Einfügungen oder Änderun-

gen auszuschließen oder als solche erkennbar zu machen sowie Datum, Fahrtziele und 

grundsätzlich auch die jeweils aufgesuchten Kunden oder Geschäftspartner oder jeden-

falls den konkreten Gegenstand der dienstlichen Verrichtung aufführen. § 8 Abs. 2 Satz 

4 EStG setze weiter voraus, dass zum einen der Wert der Privatnutzung als Teil der 

gesamten Kraftfahrzeugaufwendungen angesetzt wird und zum anderen, dass die 

durch die Belege nachzuweisenden Kosten die durch das Kraftfahrzeug insgesamt ent-

stehenden Aufwendungen umfassen. Die Fahrtenbuchmethode gründet damit auf dem 

Zusammenspiel einer vollständigen Bemessungsgrundlage dafür andererseits, nämlich 

dem Ansatz der gesamten Kraftfahrzeugaufwendungen mittels belegmäßiger Erfassung 

der durch das Kraftfahrzeug insgesamt entstehenden Aufwendungen. 

 

Angesichts der tatbestandlich vorausgesetzten Berücksichtigung der gesamten Fahr-

zeugaufwendungen sowie der aus der Ordnungsmäßigkeit des Fahrtenbuchs folgenden 

Berücksichtigung der Gesamtfahrleistung des Fahrzeugs könne der Steuerpflichtige nur 

dann statt der 1%-Regelung die Fahrtenbuchmethode wählen, wenn er das Fahrten-

buch mindestens für den gesamten Veranlagungszeitraum führt, in dem er das Fahr-

zeug nutzt. 

 

Der erkennende Senat führt weiter aus, dass das Finanzgericht zutreffend darauf hin-

gewiesen habe, dass dieser Auffassung § 8 Abs. 2 Sätze 2 bis 4 i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 4 

Satz 2 EStG nicht entgegenstehe, auch wenn dort jeweils auf den Kalendermonat be-

zogene Werte zu Grunde gelegt werden, indem die 1%-Regelung für jeden Kalender-

monat 1% des inländischen Listenpreises ansetzt und die 0,03%-Regelung jeweils ei-

nen auf den Kalendermonat bezogenen Wertzuschlag normiert. Denn der Monatsbezug 

regele lediglich den Zuflusszeitpunkt des Nutzungsvorteils. Der Nutzungsvorteil, der 

schon in der Überlassung des Kraftfahrzeuges selbst begründet ist, werde damit nicht 

einmalig mit dem gesamten Wert im Zeitpunkt der Überlassung des Fahrzeugs, son-

dern zeitanteilig erfasst. 
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Wir bitten um Kenntnisnahme. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

gez. Karl-Sebastian Schulte   gez. RA'in Daniela Jope 

Geschäftsführer     Referatsleiterin 

 


